




entspricht und den Anforderungen an die örtlichen Gegebenheiten genügt. Dabei soll nicht nur 

eine maßvolle Nachverdichtung ermöglicht werden, sondern auch die bestehende, ortsbild­

prägende Bebauung gesichert werden. Hier ist insbesondere das Bauwerk der alten Schule 

zu nennen. Sie bildet ein wichtiges und damit erhaltenswertes Gebäude, welches zur Ge­

schichte der Gemeinde beigetragen hat. 

Beteiligung 

Der Entwurf für die Offenlage des Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften „Kirrlacher 

Straße - Alte Schule" umfasst: 

Zeichnerischer Teil 

• Textteil, bestehend aus planungsrechtlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften

und Hinweisen

• Begründung

Jeweils in der Fassung vom 18.02.2025 

• Artenschutzrechtliche Vorprüfung

in der Fassung vom 14.03.2022 

Diese Unterlagen werden in der Zeit vom 

04.04.2025 bis einschließlich 09.05.2025 

auf der Homepage der Gemeinde Kronau (https://kronau.de/web/)sowie über das zentrale In­

ternetportal des Landes (https:llwww.uvp-verbund.de/) abrufbar sein. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Unterlagen im Rathaus der Gemeinde Kronau (Rathaus 

Kronau, Kirrlacher Straße 2 76709 Kronau, 3. Obergeschoss / Bauamt) zu den üblichen Öff­

nungszeiten einzusehen. 

Dienststunden sind: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 8.00 - 12.00 Uhr sowie Don­

nerstag 14.00 bis 18.00 Uhr. 

Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen gegenüber der Gemeinde Kronau 

elektronisch, bei Bedarf aber auch auf anderen Wegen, abgegeben werden. 

Die Kontaktdaten lauten: 

• E-Mail: bauamt@kronau.de 

• Postalische Anschrift: Gemeinde Kronau

Bauamt / z.Hd. Herrn Schäfer 

Kirrlacher Str. 2 

76709 Kronau 

• Fax: 07253/9402-50 
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